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Die nachfolgenden Aufsätze sind aus Vorlesungen entstanden, die ich 
auf dem Bonner „wissenschaftlichen Zerienkursus für evangelische Theo
logen aus Rheinland und Westfalen" am 15. und 16. Oktober 1912 
gehalten und kürzlich nach Gebühr überarbeitet habe. Rur weniges 
von dem, was hier zu lesen steht, habe ich in meinem Buche „Der 
evangelische Gottesdienst" (Göttingen 1904) ähnlich oder anders gesagt; 
vieles ist geeignet, meine dortigen Aufstellungen zu ergänzen oder auch 
wesentlich zu berichtigen. Auch mein „Rirchenbuch für evangelische Ge
meinden" (Bb. I 1906 und 1910; Bb. II 1908) sowie meine „Hand
agende" (1908 und 1913) erfahren hier mannigfache Selbstkritik, vor 
allem habe ich meine Auffassung von der Ronfirmationsfeier seit Jahres- 
frist einer gründlichen Prüfung unterzogen und mich zu anderen Vor
schlägen als bisher genötigt gesehen. Ich hoffe, daß mein Lerneifer so 
oder so auch Anderen zu gute kommt.

Straßburg, im Juli 1913.

ver Verfasser.



Zur Einführung. 1

Zur Einführung.

Indem wir die Frage nach der Reform unsrer neuen Agenden, und 
insbesondere der preußischen Agende, in Angriff nehmen, durchdringen wir 
uns vorerst mit dem Gefühl der großen und gewichtigen allgemeinen 
Aufgabe, die hier in Betracht kommt.

Die eigentliche Lebensfrage für jede Religion ist ihr öffentlicher 
Gottesdienst. Das lehrt die Geschichte. Die Eigentümlichkeiten jedes 
Religionsbekenntnisses und die Gesichtszüge jeder Religionsepoche prägen 
sich stets am deutlichsten aus in der gemeinsamen Kultusübung. Wird man 
demnach z. B. die heutige evangelische Landeskirche Preußens nach der 
in Geltung befindlichen Agende beurteilen dürfen? Jawohl, soweit es 
sich um die offizielle Kirche und ihre leitenden Grgane handelt. Nein, 
sofern doch allenthalben evangelische Christen genug vorhanden sind, 
die sich ernstlich zu dieser Kirche zählen und halten, aber an der Agende, 
zum guten Teil schon seit ihrem Entstehen, eine ehrliche und angelegent
liche Kritik üben. Diese Kritik richtet sich ja hauptsächlich grade gegen 
die Annahme, die preußische Agende sei der treue Ausdruck und die 
klassische Urkunde für die gottesdienstlichen Bedürfnisse und Erlebnisse 
der evangelischen Gegenwartsgemeinde.

Auch eine andere Betrachtungsweise als die des Historikers stellt 
uns sofort die ungeheure Wichtigkeit des kirchlichen Gottesdienstes in 
das hellste Licht. Wir leben im Zeitalter des wiedererwachten Ge
meindegedankens. All die Sorge und Mühe, zu deren Träger sich vor 
einem Menschenalter Emil Sülze gemacht, und die neuerdings die Kon
ferenz für Gemeindearbeit auf sich genommen hat, gilt im Grunde 
dem evangelischen Gottesdienst. Für ihn soll unser Volk aufs 
neue gewonnen werden. Alle anderen Veranstaltungen zum Wohle der 
Gesamtheit haben zum Zweck die Wiedereinführung der verloren
gegangenen in unsre kirchliche Feier. Denn da liegt das herz und der 
Herd unsrer religiösen Gemeinschaft und auch unsres christlichen Person
lebens. wer an unserm Gottesdienst nicht teil hat, ist weder ein 

Smenb, Neue Beiträge zur Reform unsrer Rgenben. 1



2 Zur Einführung.

lebendiges, gesundes Glied am Leibe der Gemeinde, noch ein evan
gelischer Christ im vollsinne des Worts.

Ist das wahr, dann kenne ich in Gegenwart und Zukunft keine 
wichtigere Obliegenheit für uns, als die, dem evangelischen Gottesdienste 
dazu zu verhelfen, daß er an allen noch ernst zu nehmenden, gut
willigen Gliedern der Gemeinde Anziehungskraft beweisen und sie in 
tiefster Seele befriedigen, ihnen zu einer wahren Heimstatt werden 
könne. Ohne Umschweife - hier ruht die Entscheidung über 
unsre Zukunft. Die ferneren Geschicke der evangelischen Landes
kirchen kann niemand voraussehen: sie sind für uns zuletzt auch ohne 
entscheidende Wichtigkeit. Aber der ganze kirchliche Protestantismus, 
wie immer er sich künftig organisieren mag, steht und fällt, lebt und 
stirbt mit unserm evangelischen Gottesdienst.

Und der kann ja nicht fallen, nicht sterben. In diesem Betracht 
ziemt uns allein ein unverwüstlicher, siegreicher Optimismus. Wo in 
aller Welt gäbe es denn etwas, das unsre kirchliche Feier ersetzen 
könnte? vorerst ist sie doch die einzige Veranstaltung auf Erden, die 
wirklich Arm und Reich, Mann und Weib, Unecht und Herr, Gebildete 
und Ungebildete einander völlig gleichstellt und sie unlösbar verbindet,- 
die einzige, die als Brüder und Schwestern zusammenführt, was sanft 
sich weder liebt noch kennt. Wenn aber gerade unsre Zeit nach solcher 
Anerkennung allgemeiner Menschenrechte schreit, und wir voraussehen, 
daß dies verlangen nach wahrer Gleichheit und Brüderlichkeit sich nur 
immer gewaltiger in der Welt geltend machen wird, - wer wollte 
daran zweifeln, daß der evangelische Gottesdienst als die wirkliche 
communio fratrum noch eine große Zukunft hat?

Aber gerade wegen dieser außerordentlichen Bedeutung der Sache 
ist es für unsre Auseinandersetzungen unerläßlich, daß wir uns auf 
Line Grundvorstellung von unserm Gegenstände von vorn herein einigen. 
Was will und soll der evangelische Gottesdienst sein? - Meine Ant
wort lautet: Gemeinsames Gebet. Nichts sonst und dies (Eine 
ganz und gar').

Ich bin natürlich darauf gefaßt, daß man sofort einwendet: Bern 
und Stern unsrer kirchlichen Feier war und ist die evangelische pre
digt! „Vas Wort,'das Wort." Das soll nicht bestritten werden, wenn 
es auch oft und meist mißverstanden wird, habe ich selbst an anderem 
Ort gewöhnlich als die beiden wesentlichen Bestandteile unsres Gottes
dienstes Gebet und Betrachtung (Zeugnis) hingestellt, so wollte ich doch 
die überragende Bedeutung des Gebetes dadurch nicht verdecken. In 

!) vgl. zu dem Folgenden Luthers Worte aus der Torgauer Kirchweih
predigt (5. Gkt. 1544): „daß unser lieber Herr selbst mit uns rede durch sein 
heiliges Wort, und wir wiederum mit ihm reden durch Gebet und Lobgesang".
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Ler Tat ruht in ihm zuletzt alles. Die Lösung des scheinbaren Wider
spruchs — unser Predigtgottesdienst, ideell ausgefatzt, mutz gemeinsame 
Gebetshandlung sein — liegt in der rechten Begriffsbestimmung des 
Gebets.

In Theorie und Praxis wird das Gebet unter uns fast allgemein 
als das Reden der Seele (oder einer Vielheit von Seelen) mit Gott 
beschrieben (Psalm 19, 15). Das ist aber nur halb richtig. Vas rechte 
Gespräch des Herzens oder der herzen mit dem Vater im Himmel will 
doch Zwiesprache sein: reden und hören. Schon für das individuelle 
Leben der Frommen kommt viel darauf an, zu wissen, daß man beim 
Verkehr mit Gott mindestens ebenso sehr aufs Lauschen und horchen 
angewiesen ist, wie auf das eigene Wortemachen. „Rede, Herr; so will 
ich hören" - das ist die rechte Gebetseröffnung. In Katechese und 
predigt sollte dieser Tatbestand mit größerer Bestimmtheit klar gestellt 
werden. Ist das Gebet „der Akt demütiger Harmonisierung des mensch
lichen Willens mit dem göttlichen", verbindet sich im rechten Beter mit 
dem vertrauen auf Gott stet- das Mißtrauen gegen uns selbst:), so 
müssen hier Rede und Gegenrede in einander greifen. Und nicht erst 
in nachfolgender Trhörung ist die Gewähr des göttlichen Wohlgefallens 
zu suchen, sondern darin, daß wir im Gebete selbst mit Gott reden, 
wie er mit uns* 2).

3n der gemeinsamen Gebetsübung darf es nicht anders sein. Ts 
handelt sich um ein Rus- und Einatmen. Sonst ist keine wirkliche Be
gegnung mit dem Vater da; vielmehr droht die Gefahr des Monologs, 
ja der Selbstbespiegelung, wir wollen auch im kirchlichen Gottesdienst 
allesamt beides haben: reden und hören. Und damit wird auch die 
rechte evangelische predigt nicht nur dem Gebete dienstbar gemacht, 
sofern sie etwa zum Beten treibt oder Mut macht; sondern sie wird 
selbst die Line Seite unsres Verkehrs mit dem Vater, woraus denn 
freilich von selber folgt, daß der Prediger, nach Herder ein „Redner 
Gottes", sich allezeit an die Weisung erinnern lasse: „So jemand redet, 
daß ers rede als Gottes Wort!" (1. Petr. 4, 11.) Man mutz aus der 
Rede des Predigers allemal die Stimme Gottes an uns deutlich heraus
hören können. Nur dann erfüllt er seine Aufgabe2). Und dann ist 
die Ranzelrede wahrlich nicht mehr eine blotze Zugabe zu unsrer Rirchen-

*) Z.Menckgoz, Das Gebetsproblem im Anschluß an Schleiermachers pre
digten und Glaubenslehre neu gestellt und untersucht 1911, S. 26ff. vgl. Schleier
machers predigt über Zoh. 16, 23 (predigten, Hrsg, von Sqdoro, 1836 S. 27ff.)

2) Das alttestamentliche s-fju; -oü dzoistv (Prediger 4, 17; vgl. Jak. 1, 19) 
im Zusammenhang mit dem „Hause Gottes" gewinnt hier einen tieferen Sinn. 

•) vaß diese Aufgabe vom Prediger nicht in jedem Augenblick gelöst wird, 
ist zuzugeben; auch aus dem Worte der Schrift hören nicht alle in jedem Falle 
die Stimme Gottes. Aber zu erstreben ist es hier wie dort.
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feier, „aus Not und guten Absichten hinzugetan", wie Mosheims 
meinte, noch auch eine durch die jedesmalige Sakramentsfeier nahe ge
legte Vorbereitungsrede, wie Steinmeyer2) und Meuß3) gewollt haben- 
Die predigt ist wirklich unentbehrlich im Gottesdienst, sie ist tatsächlich 
die Hälfte (wenn man will, die wichtigere Hälfte) vom Ganzen. - 
Freilich kann uns auf allerlei Weise Evangelium gepredigt werden; 
vor allem durch die Lektion und z. B., wenn wir dafür empfänglich 
sind, durch Töne. „Auch Lied ist Wort." - -

*) Anweisung erbaulich zu predigen. 2. Aufl. (1771) 5. 26. —Daß die pre
digt nur „Belehrung und Ermunterung zum Gottesdienste" bezwecke, spricht das 
Kgl. preußische publikandum aus; Achelis, prakt. Theol. II8 S. 53.

a) Eucharistiefeier und Cultus. 1877, S. 159 ff.
*) Das Recht der predigt im evang. Gemeindegottesdienst; Studien unk 

Kritiken 1879, S. 253 ff. 292.


